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Beitrittserklärung Kommune 

zum Fachverfahren Landesweite Kita-DB über die Entwicklung, die Pflege, den 

Betrieb, den Support und die Bereitstellung dieses Fachverfahrens  

(Stand: 23.09.2019) 

[Kommune] erklärt ihren Beitritt zum Fachverfahren Landesweite Kita-DB über die 

Entwicklung, die Pflege, den Betrieb, den Support und die Bereitstellung dieses 

Fachverfahrens. 

Ansprechpartner der Kommune für das Beitrittsverfahren: 

Name Kontaktdaten 

Das Verfahren wird durch das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Ministerium für 

Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren betrieben. 

Das Verfahren beinhaltet die Bereitstellung einer Datenbank zur Vergabe und Verwaltung 

von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. 

Das System wird als einheitliches Softwareverfahren in einer zentralen Betriebsform 

betrieben. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren ist 

Auftragnehmer im Sinne des § 17 Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Unterauftrag-nehmer 

sind Dataport AöR und arxes-tolina GmbH. 

Den teilnehmenden Trägern der öffentlichen Verwaltung entstehen durch den Betrieb des 

Fachverfahrens keine Kosten. 

Der Beitritt wird wirksam mit Übersendung der schriftlichen Zugangsdaten durch Dataport. 

Für [Kommunen/Gemeinde/Stadt] sollen folgende Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft 

am Verfahren teilnehmen (hierfür sind folgende Pflichtangaben über die Einrichtungen an die 

Zentrale Stelle im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des 

Landes Schleswig-Holstein zu übermitteln): 
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 Einrichtung 1 Einrichtung 2 

Name der Einrichtung:   

Straße:   

Hausnummer:   

Postleitzahl:   

Ort: 

(Standortkommune): 

  

Telefon:   

Mailadresse:   

Hauptöffnungszeit  

(von …bis …) 

  

Aufnahmealter der Kinder 

(von …bis …) 

  

Ansprechpartner:   

Kontaktdaten:   

  

Ort, Datum Unterschrift 

(Vertretungsberechtigter für die beitretende 

Kommune/Gemeinde/Stadt) 

Verfahrenshinweise: 

Bitte senden Sie diese Erklärung zur Einrichtung des Zugangs per E-Mail an das Ministerium 

für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein: 

Email: kitaportal-sh@sozmi.landsh.de 

mailto:kitaportal-sh@sozmi.landsh.de
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Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes 

Schleswig-Holstein beauftragt Dataport als Dienstleister für das Verfahrensmanagement, 

den Träger als Mandanten aufzunehmen. Sie erhalten von Dataport daraufhin schriftliche 

Zugangsinformationen zur Datenbank. 

Für Kitas, die nicht in kommunaler Trägerschaft betrieben werden, muss der jeweilige Träger 

den Beitritt zur Kita-Datenbank durch eine eigenständige Trägererklärung beantragen. 

Diesen Vordruck sowie weitere technische und inhaltliche Hintergrundinformationen zur Kita-

Datenbank finden Sie im Internetauftritt der Landesregierung unter dem Themenschwerpunkt 

Kindertagesstätten/Kita-Portal: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Kindertagesstaetten/Kita_Portal/kitaportal_node.html

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Kindertagesstaetten/Kita_Portal/kitaportal_node.html#Start
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Kindertagesstaetten/Kita_Portal/kitaportal_node.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Kindertagesstaetten/Kita_Portal/kitaportal_node.html
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 Einrichtung _ Einrichtung _ 

Name der Einrichtung:   

Straße:   

Hausnummer:   

Postleitzahl:   

Ort: 

(Standortkommune): 

  

Telefon:   

Mailadresse:   

Hauptöffnungszeit  

(von …bis …) 

  

Aufnahmealter der Kinder 

(von …bis …) 

  

Ansprechpartner:   

Kontaktdaten:   
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